
Landratsamt Erlangen-Höchstadt  •  Nägelsbachstraße 1  •  91052 Erlangen  •  Telefon: 09131 803-1023

amtsblatt@erlangen-hoechstadt.de  •  www.erlangen-hoechstadt.de

Erscheinungsweise: 14-täglich donnerstags

Amtsblatt
des Landkreises Erlangen-Höchstadt
Nr. 33 – Sonderausgabe vom 13.11.2025

Vollzug der Wassergesetze und des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes;
Abwasseranlage der Gemeinde Heßdorf:
Einleiten von gesammeltem Oberflächenwasser aus dem 
bestehenden Baugebiet Heßdorf Nord 1 in den Grünau-
bach

Die Gemeinde Heßdorf beantragt ein wasserrechtliches Verfahren 
für die Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser aus dem 
bestehenden Baugebiet Heßdorf Nord 1 in den Grünaubach.

Die Einleitung des Niederschlagswassers in den Grünaubach 
(Gewässer III. Ordnung) stellt eine Benutzung eines oberirdischen 
Gewässers nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) dar, für die von der Gemeinde Heßdorf eine wasserrecht
liche Erlaubnis (gehobene) gem. § 15 WHG beantragt wurde.

Die Pläne liegen in der Zeit vom 24.11.2025  bis einschließlich 
23.12.2025
*	bei der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf, Bauamt, Unterge-

schoss, Zimmer 15, Hannberger Str. 5, 91093 Heßdorf
*	beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Dienststelle Höchstadt 

a. d. Aisch, Schlossberg 10, Umweltamt, zweites Obergeschoss, 
Zimmer 205, 91315 Höchstadt a.d. Aisch

während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. Bitte beachten 
Sie, dass zur Einsichtnahme bei der Verwaltungsgemeinschaft Heß-
dorf unter der Telefonnummer 09135 73739 -0 und beim Land-
ratsamt Erlangen-Höchstadt unter der Telefonnummer 09193 20 
-1712 eine Terminvereinbarung erforderlich ist. 

Dieser Bekanntmachungstext und die Antragsunterlagen werden 
im o.g. Zeitraum gemäß Art. 27 a des Bayerischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (BayVwVfG) auch auf der Website des Landrats
amtes Erlangen-Höchstadt eingestellt.

Der Bekanntmachungstext wird eingestellt unter:
https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/
bekanntmachungen/

Die Antragsunterlagen werden eingestellt unter:
https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/
auslegungsunterlagen/

Einwendungen gegen das Vorhaben können bis einschließlich 
22.01.2026 bei der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf, Bauamt, 
Untergeschoss, Zimmer 15, Hannberger Str. 5, 91093 Heßdorf und 
beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Dienststelle Höchstadt a.d. 
Aisch, Schlossberg 10, Umweltamt, zweites Obergeschoss, Zimmer 
205, 91315 Höchstadt a.d. Aisch schriftlich oder zur Niederschrift 
während der Dienststunden erhoben werden. Bitte beachten Sie 
auch hier, dass bei der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf unter 
der Telefonnummer 09135 73739 -0  und beim Landratsamt Erlan-
gen-Höchstadt unter der Telefonnummer 09193 20 -1712 eine 
Terminvereinbarung erforderlich ist. 

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen.

Über die rechtzeitig erhobenen Einwendungen findet ein Erörte-
rungstermin statt.
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Bei Ausbleiben eines Beteiligten an dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. Verspätete Einwendungen kön-
nen bei der Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt bleiben.

Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vor-
zunehmen sind, können Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntma-
chung benachrichtigt werden. Ferner kann in diesem Fall die Zustel-
lung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden.

Höchstadt a. d. Aisch, 08.10.2025
Landratsamt Erlangen-Höchstadt
Umweltamt

Bauer

Vollzug der Wassergesetze und des Bayerischen 
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Abwasseranlage der Gemeinde Heßdorf:
Einleiten von gesammeltem Oberflächenwasser aus dem 
bestehenden Baugebiet Heßdorf Nord 2 in den Grünau-
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Die Gemeinde Heßdorf beantragt ein wasserrechtliches Verfahren 
für die Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser aus dem 
bestehenden Baugebiet Heßdorf Nord 2 in den Grünaubach.

Die Einleitung des Niederschlagswassers über ein bestehendes 
Regenrückhaltebecken und einen bestehenden Entwässerungsgra-
ben in den Grünaubach (Gewässer III. Ordnung) stellt eine Benut-
zung eines oberirdischen Gewässers nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) dar, für die von der Gemeinde 
Heßdorf eine wasserrechtliche Erlaubnis (gehobene) gem. § 15 
WHG beantragt wurde.

Die Pläne liegen in der Zeit vom 24.11.2025  bis einschließlich 
23.12.2025
*	bei der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf, Bauamt, Unterge-

schoss, Zimmer 15, Hannberger Str. 5, 91093 Heßdorf
*	beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Dienststelle Höchstadt 

a. d. Aisch, Schlossberg 10, Umweltamt, zweites Obergeschoss, 
Zimmer 205, 91315 Höchstadt  a.d. Aisch 

während der Dienststunden zur Einsichtnahme aus. Bitte beachten 
Sie, dass zur Einsichtnahme bei der Verwaltungsgemeinschaft Heß-
dorf unter der Telefonnummer 09135 73739 -0 und beim Land-
ratsamt Erlangen-Höchstadt unter der Telefonnummer 09193 20 
-1712 eine Terminvereinbarung erforderlich ist. 
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Dieser Bekanntmachungstext und die Antragsunterlagen werden 
im o.g. Zeitraum gemäß Art. 27 a des Bayerischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (BayVwVfG) auch auf der Website des Landrats
amtes Erlangen-Höchstadt eingestellt.

Der Bekanntmachungstext wird eingestellt unter:
https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/
bekanntmachungen/

Die Antragsunterlagen werden eingestellt unter:
https://www.erlangen-hoechstadt.de/aktuelles/
auslegungsunterlagen/

Einwendungen gegen das Vorhaben können bis einschließlich 
22.01.2026 bei der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf, Bauamt, 
Untergeschoss, Zimmer 15, Hannberger Str. 5, 91093 Heßdorf und 
beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Dienststelle Höchstadt a.d. 
Aisch, Schlossberg 10, Umweltamt, zweites Obergeschoss, Zimmer 
205, 91315 Höchstadt a.d. Aisch schriftlich oder zur Niederschrift 
während der Dienststunden erhoben werden. Bitte beachten Sie 
auch hier, dass bei der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf unter 
der Telefonnummer 09135 73739 -0  und beim Landratsamt Erlan-
gen-Höchstadt unter der Telefonnummer 09193 20 -1712 eine 
Terminvereinbarung erforderlich ist. 

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen.

Über die rechtzeitig erhobenen Einwendungen findet ein Erörte-
rungstermin statt.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten an dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. Verspätete Einwendungen kön-
nen bei der Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt bleiben.

Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vor-
zunehmen sind, können Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntma-
chung benachrichtigt werden. Ferner kann in diesem Fall die Zustel-
lung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden.

Höchstadt a. d. Aisch, 08.10.2025
Landratsamt Erlangen-Höchstadt
Umweltamt

Bauer

2

Ausländerrecht;
Festsetzung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots;
Hier: Herr YILDIRIM Ali, geb. 08.05.1965, türkischer Staats-
angehöriger, zuletzt wohnhaft: in Brunnenwiesenweg 
36, 90562 Kalchreuth

Öffentliche Zustellung

Gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 des Bayerischen Ver-
waltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) wird 
folgender Bescheid an

YILDIRIM Ali 
Zuletzt wohnhaft: Brunnenwiesenweg 36, 90562 Kalchreuth

öffentlich zugestellt.

Bescheid des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt vom 31.10. 
2025, Az 31-10038960-YILDIRIM

Der Bescheid kann nach vorheriger Terminvereinbarung während 
der Dienststunden von Montag bis Freitag von 07.30 bis 12.00 Uhr 
und zusätzlich am Donnerstag von 14.00 bis 17.30 Uhr beim Land-
ratsamt Erlangen-Höchstadt, Sachgebiet Personenstand, Staats-
angehörigkeit und Ausländerwesen, Nägelsbachstraße 1, 91052 
Erlangen, Zimmer 1.29, eingesehen werden.

Der Bescheid ist an dem Tag als zugestellt anzusehen, an dem seit 
dem Tag des Aushangs zwei Wochen verstrichen sind.

Durch die öffentliche Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Erlangen, 04.11.2025
Landratsamt Erlangen-Höchstadt
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